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Nachrichten aus dem Mieterbund
Wiesbaden

Die Tricks der Deutschen Annington
�� Die Deutsche Annington,

das vielfach als „Heu-
schrecke“ apostrophierte und mit
220000 Wohnungen größte
Immobilienunternehmen in
Deutschland, hat sich offensicht-
lich einen besonderen Trick ein-
fallen lassen, um an das Geld sei-
ner Mieter zu kommen. Zahlrei-
che Mieter der Deutschen An-
nington sind inzwischen Mit-
glied beim Mieterbund Wiesba-
den geworden, weil sie deren Ne-
benkostenabrechnungen nicht
mehr durchschauen können. 
Beim Mieterbund hat man in-
zwischen die Erfahrung ge-
macht, dass die Deutsche An-
nington auf Einwendungen ge-
gen Nebenkostenabrechnungen
oder Bitten um Erläuterungen
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inhaltlich überhaupt nicht rea-
giert, allenfalls mit einem Zwi-
schenbescheid, dass die Angele-
genheit an eine andere Abtei-
lung zur Bearbeitung übergeben
worden sei. Dann hört man lan-
ge Zeit überhaupt nichts mehr. 
Nun hat man sich offensichtlich
bei der Deutschen Annington ei-
nen neuen Trick ausgedacht, um
doch noch an ausstehende Ne-
benkostennachforderungen zu
kommen, ohne dass man die an-
geforderten Erläuterungen er-
teilt oder die Einwendungen be-
arbeitet. In einem Schreiben an
seine Mieter bezieht sich das
Wohnungsunternehmen auf ein
geführtes Telefonat und ent-
schuldigt sich zunächst dafür,
dass man bisher nicht detailliert

auf die Anfragen bezüglich der
Nebenkostenabrechnung 2006
eingegangen sei. Um die Ange-
legenheit „schnell und unbüro-
kratisch zu einem einvernehmli-
chen Abschluss zu bringen“,
bietet man dann seitens der
Deutschen Annington an, auf
die Nebenkostenabrechnung
2006 einen Nachlass zu gewäh-
ren. „Sofern Ihr Anliegen die Ih-
nen zugegangene Nebenkosten-
abrechnung betraf, haben Sie
diese mit der telefonisch erfolg-
ten Einigung anerkannt. Wir
werden umgehend den oben ge-
nannten Betrag Ihrem Mietkon-
to gutschreiben ... Das mit Ihnen
geführte Telefonat haben wir –
mit Ihrer Zustimmung – aufge-
zeichnet ...“, heißt es in dem

Schreiben weiter. Es folgt dann
noch ein Hinweis auf ein zwei-
wöchiges Widerrufsrecht ge-
mäß Paragraph 3 Fernabsatzge-
setz, das laut Mieterbund aber
schon seit 2002 nicht mehr in
Kraft ist, weil die Regelungen
ins Bürgerliche Gesetzbuch in-
tegriert wurden.
Beim Mieterbund Wiesbaden
empfindet man diese Vorgehens-
weise der Deutschen Annington
als ziemlich dreist, werde doch
damit der Versuch unternom-
men, die berechtigten Einwände
der Mieterinnen und Mieter ge-
gen undurchsichtige Nebenkos-
tenabrechnungen unter den Tisch
zu kehren und den Mietern auf
diesem Wege doch noch das
Geld aus der Tasche zu ziehen.
Insgesamt vermietet oder ver-
waltet die Deutsche Annington
in Wiesbaden mehr als 2000
Wohnungen.                                  �

WIE DIE AXT IM WALDE

Erneute Kritik an Wiesbadener GWW
�� Die GWW Wiesbadener

Wohnbaugesellschaft
scheint ihrem inzwischen be-
kannten Ruf eines ruppigen
Vermieters weiter alle Ehre ma-
chen zu wollen. Nachdem im
Wiesbadener Weidenbornvier-
tel rund 800 Mieterhaushalte in
Angst und Schrecken versetzt
wurden, weil das gesamte Vier-
tel platt gemacht wird, um dort
neue, teure Wohnungen zu er-
richten, nachdem rund 100 Mie-
terhaushalten in der Wiesbade-
ner Dantestraße das Gleiche wi-
derfahren ist, und nachdem in-
zwischen zahlreiche Mieterhö-
hungsprozesse anhängig sind, in
denen sich die Mieter gegen
Mieterhöhungen zur Wehr set-
zen, erhielten nun Mieter in der
Stolze-Schrey-Straße ein
Schreiben mit der Ankündigung
von Modernisierungs- und In-
standhaltungsmaßnahmen, das
wiederum nur Angst und Schre-
cken verbreitet. 
Heißt es dort doch unter ande-
rem: „Aufgrund der großen
Nachfrage von Dreizimmer-

wohnungen in unserem Woh-
nungsbestand haben wir uns da-
zu entschlossen, im Hause Stol-
ze-Schrey-Straße 1 Grundriss-
änderungen vorzunehmen. Die
Arbeiten werden voraussicht-
lich im Januar 2009 beginnen.
Dazu ist es erforderlich, dass wir

Ihnen dauerhaft eine andere
Wohnung aus unserem Bestand
anbieten werden.“ Will heißen:
Weil die GWW Grundrissände-
rungen vornehmen will, sollen
die Mieter umziehen. Diese
wollen aber gar nicht umziehen.
Auch Änderungen am Grund-

Mieterbund gratuliert
seinen Jubilaren
Auf gleich zwei Geburtstage
konnte der Mieterbund Wies-
baden im Mai anstoßen.
Christa Wülfrath, stellvertre-
tende Geschäftsführerin, und
Geschäftsführer Jost Hem-
ming feierten beide ihren 60.
Geburtstag. Über 35 Gäste
waren in die Geschäftsstelle
gekommen, um den beiden
zu gratulieren.
Helmut Domann, 1. Vorsit-

zender des Mieterbundes Wiesbaden, und Wolfgang Hessenau-
er, 1. Vorsitzender des DMB-Landesverbandes Hessen, waren
unter den Gratulanten und berichteten über so manche Anekdote
aus der Arbeit der beiden.
Lukas Siebenkotten, der designierte Bundesdirektor, überbrachte
die Grüße des DMB Berlin.

riss ihrer Wohnung, an den sie
sich in vielen Jahren des beste-
henden Mietverhältnisses ge-
wöhnt haben, wollen sie nicht
hinnehmen. 
Beim Mieterbund Wiesbaden
trifft die Vorgehensweise der
GWW auf Unverständnis und
Kritik, weil es wieder einmal an
der notwendigen Sensibilität ge-
genüber den Mieterinnen und
Mietern fehle, erklärte Mieter-
bund-Geschäftsführer Jost Hem-
ming. Offensichtlich können sich
die Verantwortlichen der GWW
überhaupt nicht vorstellen, was
sie mit solchen Ankündigungen
bei den betroffenen Mieterhaus-
halten auslösen. Kein Mieter sei
gezwungen, seine Wohnung we-
gen einer gewünschten Grund-
rissänderung zu räumen. Soweit
sich die Mieter hiergegen zur
Wehr setzen wollen, bietet der
Mieterbund Wiesbaden hierzu
seine Hilfe an.                                    �

Feierten gemeinsam 
Geburtstag: Christa Wülfrath und

Jost Hemming 
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Der Energieausweis: Seit 1. Juli 2008 Pflicht

�Seit dem 1. Juli 2008 müs-
sen Eigentümer und Ver-

mieter bei einem Verkauf oder
einer beabsichtigten Vermie-
tung ihrer Immobilie den Inte-
ressenten einen Energieausweis
vorlegen. Das gilt für alle Häu-
ser, die bis 1965 fertig gestellt
wurden. Für später gebaute
Häuser muss der Energieaus-
weis erst ab dem 1. Januar 2009
präsentiert werden. Ausnahmen
gelten für unter Denkmalschutz
stehende Gebäude.
Nach dem Willen des Gesetzge-
bers gibt es zwei verschiedene
Arten von Energieausweisen,
den Verbrauchs- und den Be-
darfsausweis. Während bei ei-
nem Bedarfsausweis der Ener-
giebedarf des Gebäudes berech-
net wird, stellt der Verbrauchs-
ausweis auf den Energiever-
brauch der Nutzer im Haus ab.
Der Vermieter kann sich grund-
sätzlich frei entscheiden, welche
Art von Energieausweis er erstel-
len lässt. Bedarfsausweise sind

zwingend nur für ältere Häuser –
Bauantrag bis 1. November 1977
– mit weniger als fünf Wohnun-
gen vorgeschrieben. Bis zum 1.
Oktober 2008 kann der Eigentü-
mer aber auch hier noch frei wäh-
len, welchen Typ Energieaus-
weis er vorlegen will.
Der einmal ausgestellte Ener-
gieausweis bleibt zehn Jahre
gültig. 

Der Energieausweis gilt nicht
für die einzelnen Wohnungen,
sondern immer für das ganze
Haus. Vorgelegt werden muss
er nur Kauf- oder Mietinteres-
senten. Der Eigentümer ist nicht
verpflichtet, eine Kopie des
Energieausweises auszustellen.
Er muss lediglich Einsicht in
den Energieausweis verschaf-
fen. Die Energieeffizienz des

Gebäudes wird mit Hilfe einer
Farbskala verdeutlicht. Im grü-
nen Bereich ist der Energiebe-
darf am niedrigsten, je weiter
die Farbe in Richtung Rot geht,
desto höher ist der Energiebe-
darf oder -verbrauch. 
Auf dem Energieausweis sind
außerdem Vergleichswerte an-
gegeben, und es werden Moder-
nisierungsempfehlungen aufge-
führt. Der Vermieter muss diese
Modernisierungen aber nicht
durchführen. Es handelt sich
hier lediglich um Anregungen.
Der Energieausweis will Ver-
mieter motivieren, für eine bes-
sere Energieeffizienz zu sorgen.
Legt der Vermieter keinen Ener-
gieausweis vor oder sind die
Angaben falsch, wird dies als
Ordnungswidrigkeit mit einer
Geldbuße geahndet.
Der DMB empfiehlt: Mieter
sollten immer einen Bedarfsaus-
weis verlangen. Mieter sollten
sich eine Kopie des Energieaus-
weises aushändigen lassen.       �

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Hessischen Energiesparaktion)

KAUM ZU GLAUBEN – ABER WAHR!
Man sollte eigentlich annehmen, dass nach mehr als 30 Jahren

sozialem Mietrecht auch dem letzten Vermieter und insbesonde-
re den professionellen Hausverwaltungen die Grundzüge dieses
Mietrechts bekannt sind, insbesondere die Vorschrift, dass Kün-
digungen zum Zwecke der Mieterhöhung Kraft Gesetzes ausge-

schlossen sind. Umso mehr darf man sich darüber wundern,
dass eine namhafte, alteingesessene Wiesbadener Hausverwal-
tung auf die Ablehnung einer geforderten Mieterhöhung an die

Mieter im Wiesbadener Zietenring antwortete:
„... Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, mit dem von Ihnen
vorgenommenen Widerspruch gegen die Mieterhöhung vom 31.
Januar 2008 haben Sie somit gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen Ihr außerordentliches Kündigungsrecht ausgeübt“.

Da war wohl doch eher der Wunsch der Vater des Gedankens.
Aber man konnte es zumindest ja mal versuchen.


